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Ulrike Schildmann 

Weibliche Genitalverstümmelung -
Menschenrechtsverletzung und Behinderung? 

1 Einleitung 

Weltweit gibt es zwischen 85 und 115 Millionen Mädchen und Frauen, deren 
Genitalien - im Rahmen welcher Traditionen auch immer - verstümmelt wurden. 
Nach Informationen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird dies vor 
allem in vielen afrikanischen und einigen asiatischen Ländern praktiziert, ist 
jedoch im Zuge von Globalisierung und Migrationen auch zu einem Problem 
geworden, das die modernen Industriestaaten, darunter die europäischen Länder, 
betrifft. Die meisten Länder sehen die weibliche Genitalverstümmelung als 
Menschenrechtsverletzung und strafrechtlich zu verfolgen an. Aus der Sicht der 
Behindertenpolitik und -pädagogik muss jedoch zusätzlich gefragt werden, ob 
es sich - auf der Basis entstandener Gesundheitsschäden und individueller Beein­
trächtigungen - nicht ebenso um massive Behinderungen handelt und deshalb zum 
Thema der Internationalen Behindertenpädagogik gemacht werden sollte? 
Im Folgenden werde ich erläutern, was unter weiblicher Genitalver­
stümmelung zu verstehen ist und in welchen Ländern die Beschneidung von 
Mädchen und Frauen praktiziert wird. Es wird deutlich werden, dass daraus 
erhebliche physische und psychische Gesundheitsschäden resultieren können. 
Vor diesem Hintergrund ist die weibliche Genitalverstümmelung als eine massive 
Menschenrechtsverletzung anzusehen, die im Übrigen in vielen Ländern -
auch in Deutschland und Österreich - strafrechtlich verfolgt wird. Zu fragen 
ist vor diesem Hintergrund schließlich, ob die weibliche Genitalver­
stümmelung als Behinderung (im Sinne WHO) zu werten ist und wie wir als 
Fachdisziplin mit dieser Problematik umgehen sollten. 

2 Definitionen, Daten und Fakten 

Spätestens seit den 1990er Jahren wird das Thema „Weibliche Genital­
verstümmelung" (im Englischen Female Genital Mutilation/FGM) öffentlich 
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und damit politisch auf internationaler Ebene diskutiert: 1994 stellte im 
Bericht über Gewalt gegen Frauen die Sonderbotschafterin der Vereinten 
Nationen fest, dass viele Frauen von weiblicher Genitalverstümmelung betrof­
fen seien - jährlich kämen etwa zwei Millionen Mädchen hinzu. Die Vierte 
Weltfrauenkonferenz (Peking 1995) forderte in den Texten ihrer Aktions­
plattform das Verbot der Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane. 
Ausdrückliche gesetzliche Verbote existieren in einigen Ländern, in denen 
diese Praktiken Tradition haben: so in Ägypten, Guinea-Bissau, Simbabwe 
und Uganda (vgl. bis hierher das deutsche Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend/BMFSFJ 2005, 5 f.). Und zum Beispiel der 
Deutsche Bundestag fasste 1998 einen ersten Beschluss zu dieser Sache (vgl. 
BMFSFJ 2005, 29), woraus zu entnehmen ist, dass diese Problematik auch uns 
in Deutschland betriffi:. 
Das BMFSFJ, dem ich mich hier anschließe, gibt folgende Eingriffsarten an: 

• Klitorisbeschneidung: teilweise oder vollständige Entfernung der 
Klitoris. 

• Exzision: „Die Klitoris und die inneren Schamlippen werden entfernt. 
Die äußeren Schamlippen bleiben unverletzt und die Vagina wird 
nicht verschlossen. Das Ausmaß der Entfernung ist unterschiedlich 
und hängt von den jeweiligen Gebräuchen ab" (BMFSFJ 2005, 8). 
lnfibulation: „Die Klitoris, die inneren Schamlippen sowie die inne­
ren Seiten der äußeren Schamlippen werden vollständig entfernt. 
Beide Seiten der Vulva werden sodann mit Domen aneinander befes­
tigt oder mit Seide oder Katgut zusammengenäht, so dass die übrig 
gebliebene Haut der äußeren Schamlippen nach dem Abheilen eine 
Brücke aus Narbengewebe über der Vagina bildet. Ein vollständiges 
Zusammenwachsen wird durch die Einführung eines Fremdkörpers 
verhindert, so dass eine kleine Öffnung verbleibt, durch die Urin und 
Menstruationsblut abfließen können" (BMFSFJ 2005, 8). 

lnfibulation ist die extremste Form der Verstümmelung und richtet die stärk­
sten gesundheitlichen Schäden an. Deinfibulation bedeutet, dass die 
Infibulation vor allem zum Zwecke der Geburt eines Kindes rückgängig 
gemacht wird, Reinfibulation bedeutet die anschließende Wieder-Herstellung 
des vorherigen Beschneidungszustandes (vgl. BMFSFJ 2005, 9). 

Bei den gesundheitlichen Schädigungen ist zu unterscheiden zwischen sofort 
auftretenden und später folgenden. Sofort auftretende Gesundheitsschäden 
sind z.B.: 
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• massive Blutungen mit Folgen: Kollaps, plötzlicher Tod, langanhal­
tende Anämie 

• Schock durch Blutungen oder durch starke Schmerzen oder durch 
große Angst, zum Teil mit Todesfolgen 

• Infektionen, darunter Tetanus, Blutvergiftung, Wundbrand 
• Verletzungen des angrenzenden Gewebes oder angrenzender Organe 
• Harnverhaltung mit der Folge von Hamwegsinfektionen. 

Als später auftretende Gesundheitsschäden sind zu nennen: 
• später auftretende Blutungen 
• rezidivierende Hamwegsinfektionen 
• Inkontinenz 
• chronische Unterleibsentzündungen 
• Abszesse, Zysten, Nervenfasergeschwülste u.ä. 
• aber auch vor allem Menstruationsstörungen, Sexualstörungen, 

Probleme bei Schwangerschaft und Geburt 
• erhöhtes Risiko der Übertragung von HIV bei der Beschneidung 

selbst oder durch Hautrisse beim Geschlechtsverkehr 
• Risiken bei De- und Reinfibulationen 
• schließlich psychische Folgen: Depressionen, Psychosen etc. 
• massive Verhaltensstörungen (vgl. BMFSFJ 2005, 14 ff.). 

3 Menschenrechtsverletzung und Behinderung? 

Vor diesem Hintergrund ist es wohl leicht nachvollziehbar, dass es bei der 
weiblichen Genitalverstümmelung um eine massive Menschenrechts­
verletzung geht, auch wenn darin bestimmte Traditionen, über die im Übrigen 
wenig bekannt ist, zum Ausdruck kommen. „Die( se) irreversible Schädigung 
der körperlichen Unversehrtheit von Frauen und Mädchen ist nicht mit kultu­
rellen und religiösen Traditionen zu rechtfertigen", so der Deutsche Bundestag 
1998 (zit. n. BMFSFJ 2005, 3). Man ist sich heute international einig darüber, 
dass insbesondere „eine ungleiche Machtverteilung und die daraus folgende 
Fügsamkeit der Frauen gegenüber den Geboten ihrer Gesellschaft ( ... ) eine 
große Rolle (spielen)" (BMFSFJ 2005, 11) und dass nach modernen Maßstäben 
die weibliche Genitalverstümmelung eindeutig als Menschenrechtsverletzung 
einzustufen ist: 
„Der Begriff der Menschenrechte formuliert die Verbindung zweier Kompo­
nenten: Es geht um Rechte, die mit dem Menschsein als solchem gegeben 
sind. Den ethi"schen Grund dafür bietet die Menschenwürde, die in jedem 
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Menschen gleichermaßen zu respektieren ist. ( ... )Menschenrechte sind das 
Ergebnis eines unabgeschlossenen Lernprozesses, in dem sich die Sensibilität 
für Diskriminierungen und andere Verletzungen der gleichen Freiheit und 
Würde der Menschen weiter entwickeln kann." (Deutsches Institut für 
Menschenrechte 2006, 23). 
Betrachten wir auf dieser Basis noch einmal die massiven gesundheitlichen 
Schädigungen - physischer wie auch psychischer Art-, die mit der weiblichen 
Genitalverstümmelung einher gehen, dann stellt sich nicht nur die sehr wich­
tige Frage der Menschenrechtsverletzung, die zum Glück nach internationalen 
Konventionen nicht mehr angezweifelt wird, sondern es stellt sich gerade für 
unsere Fachdisziplin die Frage, ob es sich ebenfalls - gemessen an internatio­
nalen Maßstäben/hier der WHO - im engeren Sinne um Behinderung handelt 
und wie dann wir, die Behindertenpädagogen und -päd-agoginnen, mit dieser 
Erkenntnis weiter verfahren wollen. Gemessen an der Definition der 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) der 
WHO (2001) kann wohl eindeutig festgestellt werden, dass die weibliche 
Genitalverstümmelung 

• nicht nur schwere gesundheitliche Schädigungen und Folgeerkrankungen 
nach sich zieht, 

• sondern schwere individuelle Beeinträchtigungen der Betroffenen mit 
sich bringt, die sowohl die Möglichkeiten der individuellen 
Aktivitäten (insbesondere auf dem Gebiet der Sexualität, aber auch 
auf manchen anderen sozialen Feldern) mit sich bringt als auch die 
~esellschaftliche Partizipation der Betroffenen in unterschiedlichster 
Weise einschränken kann. Dabei können vor allem Beschränkungen 
einer selbstbestimmten Sexualität ebenso wie das Tabu, mit dem die 
Verstümmelu~g belegt ist, als soziale Ausgrenzungsfaktoren nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. 

In diesem allgemeinen Sinne kann nach meiner Auffassung festgehalten werden, 
dass die weibliche Genitalverstümmelung Behinderung - im Sinne gesund­
heitlicher Schädigungen, Beeinträchtigungen der individuellen Aktivität und 
Einschränkung der gesellschaftlichen Partizipation der betroffenen Mädchen 
und Frauen - unzweifelhaft zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund, der bereits 
Grund genug dafür sein sollte, uns mit dem Thema auseinander zu setzen, 
möchte ich abschließend ein paar Fragen aufwerfen - die im übrigen auch für 
mich selbst noch unbeantwortet sind -, um zu zeigen, in welche unterschied­
lichen Richtungen wir unsere Sensibilisierung lenken sollten. Ich beschränke 
mich dabei einmal bewusst auf Fragen, die wir uns in unserer mitteleuropäischen 
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pädagogischen Praxis zu stellen haben, nämlich dann, wenn wir es mit 
Migrantenkindem aus oben erwähnten Weltregionen zu tun haben: 

• Welche Zusammenhänge zwischen weiblichen Genitalverstümme­
lungen, die übrigens im Alter von 4 bis etwa 12 Jahren durchgeführt 
werden, und der Diagnose von Verhaltensauffälligkeiten oder auch 
von geistigen Behinderungen (vgl. als Vergleichsproblematik den 
sexuellen Missbrauch) sind vorstellbar oder sogar in der pädagogi­
schen Praxis bekannt? 

• Was wissen wir darüber, ob auch Mädchen, die bereits von Geburt 
oder im frühestkindlichen Alter körperbehindert, blind, geistig behin­
dert sind, zur Beschneidung in ihre Heimatländer geschickt werden 
oder gar in Europa beschnitten werden? 

• Und schließlich: Welchen Platz sollten „Weibliche Genitalver­
stümmelung" und ähnlich strukturierte internationale Themen, die durch 
Globalisierung und Migration in die interkulturelle (Sonder-)Pädagogik 
hineinwirken, im Ausbildungskanon der sonderpädagogischen Studien­
stätten erhalten, also an den Orten, an denen wir lehren und forschen? 
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